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Landeshauptstadt i
An den Stadtbezirksrat Misburg-Anderten (zur 
Kenntnis)
An den Verwaltungsausschuss (zur Kenntnis)
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8.1.1.

Ausweisung eines Gebietes „Bürgerinnen und Bürger pflanzen Bäume“

Sitzung des Stadtbezirksrates Misburg-Anderten am 02.07.2020

TOP 8.1.1.

Beschluss

Der Bezirksrat möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, die entsprechenden Fachbereiche anzuweisen, 
ein Gebiet im Stadtbezirk auszuweisen, auf dem Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Firmen 
und Vereine unter Anleitung des zuständigen Fachbereiches Bäume pflanzen können 
und/oder eine Patenschaft für einen Baum übernehmen können. Die Baumspender erhalten 
eine Urkunde.   

Entscheidung
Dem Antrag wird nicht gefolgt.

Begründung:
Eine Fläche, die den Anforderungen an eine Pflanzung und Baumpatenschaften Rechnung 
trägt, muss idealerweise wohnungsnah gelegen sein. Solche Flächen gibt es im Stadtbezirk 
nicht bzw. diese sind bereits baumbestanden, so dass Pflanzungen dort nicht oder allenfalls 
in sehr geringem Umfang möglich wären.

Im Westen befindet sich das Landschaftsschutzgebiet LSG-HS14 Breite Wiese - Nasse 
Wiese, das als offene Grünland-Landschaft gepflegt und entwickelt wird. Im Osten 
begrenzen Gewerbegebiete und der Mergelabbau den Stadtbezirk. Südlich der B65 stehen 
aufgrund bereits politisch gefasster Beschlüsse keine Standorte in räumlicher Nähe zu 
Wohngebieten zur Verfügung. In den Leitlinien zur Gewerbeflächenentwicklung 2030 
(Drucksache Nr. 3166/2019 N1, beschlossen von der Rats-versammlung am 28.05.2020) 
werden 68 ha am Nord-Kronsberg als Potenzialfläche für Gewerbe ausgewiesen (s. Anlage 
1). Im Kleingartenkonzept 2016-2025 (Drucksache Nr. 0881/2016, be-schlossen von der 
Ratsversammlung am 16.06.2016) werden 44,2 ha als Kleingarten-Erwar-tungsland 
dargestellt (s. Anlage 2), so dass bei der Bewertung weiterer nicht wohnungsnaher Flächen 
im Ergebnis festzustellen ist, dass aktuell kein Gebiet zur Pflanzung von 
Patenschaftsbäumen ausgewiesen werden kann.
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